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I 0244/2019 (FD) 

Interpellation Rolf Sommer (SVP, Olten): Das individuelle Alterssparen belohnen mit 

einer Anpassung der Sozialabzüge auf dem Reinvermögen/Freibeträge (18.12.2019)  

 

Der § 71 Abs.1 des Steuergesetzes (Sozialabzüge auf dem Reinvermögen von 60'000 bzw. 

100'000 Franken) wurde letztmals vor bald 25 Jahren auf den 1.1.1995 angepasst. Gemäss 

Protokoll der KR-Session vom16. März 1994 erfolgte eine Erhöhung der Abzüge um 30% bzw. 

100%. In der Botschaft ist zu lesen: Um auch die Vermögenssteuerbelastung zu reduzieren, 

wird eine Verdoppelung der Freibeträge von Fr. 50'000.-- auf Fr. 100'000.-- für Verheiratete 

und von Fr. 30'000.-- auf Fr. 60'000.-- für Alleinstehende sowie die Erhöhung des Kinderabzu-

ges um einen Drittel auf Fr. 20'000.-- beantragt. Der Landesindex hat sich seit 1993 um ca. 

115.1% verändert. 

Die AHV und die Pensionskassen werden hoffentlich auch in Zukunft den Lebensgrundbedarf 

abdecken. Aber dem individuellen Altersparen wird eine grössere Bedeutung zukommen. 

Wer es sich leisten kann 6‘826 Franken auf ein Säule-3a-Konto oder in einen entsprechenden 

Anlagefonds zu überweisen oder für Personen ohne Pensionskasse beläuft sich der Betrag auf 

20 Prozent des Nettoeinkommens oder maximal 34‘128 Franken.  Das Geld kann vom steuer-

baren Einkommen abgezogen werden, was einen Spareffekt in der Steuerrechnung zur Folge 

hat. So weit, so klar. Reicht dieses ersparte Geld für das Alter? Verschiedene Experten emp-

fehlen, dass zusätzlich pro Monat mindestens Fr. 1’000.-- angelegt werden sollte. Nun, sobald 

die Freibeträge oder Sozialabzüge auf dem Reinvermögen überschritten werden, werden sie 

steuerlich belastet. Das Tiefzinsniveau, die Gebührenbelastungen der Kapitalanlagen und die 

tiefen Sozialabzüge auf dem Reinvermögen animieren nicht zum Altersparen. Das „Alters-

vermögenskonto“ verliert durch diese Belastungen an Wert und sparen lohnt sich nicht. Nach 

25 Jahren wäre es an der Zeit, die Sozialabzüge auf dem Reinvermögen wieder anzupassen, 

um die jungen Leute zu animieren oder die Rentner zu belohnen, dass ihre ersparte persönli-

che Altersvorsorge, steuerlich nicht noch länger doppelt, mit Einkommenssteuer und Vermö-

genssteuer, belastet werden. Die Freibeträge sind zu erhöhen. Eine gute persönliche Alters-

vorsorge entlastet auch die Ergänzungsleistungen. 

 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Warum sind die Sozialabzüge auf dem Reinvermögen oder Freibeträge (letzte Anpassung 

1995) nie mindestens dem Landesindex angepasst worden? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, die das indivi-

duelle Alterssparen (z.B. Verheiratete: max. 25J x Fr. 12'000 = Fr. 300'000) belohnt und 

nicht mit einer Vermögenssteuer belastet wird (ev. Tabelle mit verschiedenen Varianten 

und den finanziellen Auswirkungen)? 

3. Wenn das kumulierte Vermögen nach der Auszahlung der Altersvorsorge 3a höher als der 

Freibetrag wird, wird der Freibetrag für mindestens fünf Jahre individuell angepasst. Wie 

könnten die Steuerausfälle kompensiert werden? 

 

Begründung 18.12.2019: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Rolf Sommer, 2. Peter M. Linz, 3. Josef Fluri, Matthias Borner, Kevin Kunz, 

Christine Rütti, Rémy Wyssmann (7) 


